
                                                           Seite: 1/1

Gemeinde Hohenkirchen

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/15/9402
öffentlich
07.04.2015
Carola Mertins

Satzung über die 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 
"Wohngebiet Gägelow-Mitte"
Hier: Stellungnahme als Nachbargemeinde
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Gägelow beabsichtigt die Aufstellung der 7. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 5 "Wohngebiet Gägelow-Mitte". Das Planungsziel besteht darin, östlich des Dorfplatzes 
die Voraussetzungen für die Errichtung von Gebäuden mit überwiegend altengerechten 
Wohnungen zu schaffen. Mit dem neu zu schaffenden Wohnangebot verfolgt die Gemeinde 
Gägelow ausdrücklich die Zielsetzung, dass durch dieses lediglich eine Ergänzung der 
vorhandenen und geplanten Wohnungsbauvorhaben im Gemeindegebiet erfolgen soll. 
Daher wird im Rahmen der 7. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 ein entsprechend enger 
planungsrechtlicher Rahmen vorgegeben. Es sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung von Wohngebäuden innerhalb eines Mischgebietes gem. 
§ 6 BauNVO geschaffen werden. Nach § 9 Abs. 1 Nr. 8 BauGB wird zusätzlich die 
Festsetzung getroffen, dass in dem Geltungsbereich der Satzung mindestens 70 % der 
geschaffenen Wohneinheiten nach ihrer Bauart den besonderen Wohnbedürfnissen von 
Menschen anzupassen sind, die auf die besonderen Eigenschaften von barrierefreien und 
altengerechten Wohnungen angewiesen sind. Durch die Einschränkung soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass es sich bei der geplanten Bebauung um eine besondere 
Wohnnutzung handelt. Weitere Gründe für die vorliegende 7. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 5 sind im Wesentlichen eine geänderte Erschließung und die damit 
erforderliche neue Festsetzungen der Baugrenzen sowie die Einbeziehung eines im 
Ursprungsplan als Grünfläche festgesetzten Grundstückes in das Mischgebiet.
Die Nachbargemeinde wird um Stellungnahme gebeten.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt zur Satzung über die 7. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 5 „Wohngebiet Gägelow-Mitte“ weder Anregungen noch 
Bedenken zu äußern. 

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Auszug Planentwurf
Originalunterlagen Protokollant
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